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ANFRAGEBEANTWORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der Abgeord- _ 
neten zum Nationalrat Burger und Genossen, -Nr.570/J 
vom 5.Mai 1971: "Bundesbahnhaltestelle Kaisersberg 
ob Leoben." 

Zu obiger Anfrage beehre ich mich, folgendes mitzuteilen: 

Der Nationalrat hat am 6.März 1969, also nach der 1967 

erfolgten Auflassung der Haltestelle Kaisersberg ob 

Leoben, gegen die Stimmen der Abgeordneten der Soziali

stischen Partei Österreichs das Bundesgesetz über die 

Bildung des Wirtschaftskörpers "Österreichische Bundes

bahnen " (Bunde sbahngese tz) beschlos sen. Hied urch ist die 

seinerzeitige Rechtslage vollkommen geändert wordBn, weil 

den Österreichischen Bundesbahnen im § 2 Abs.3 die Ver

pflichtung auferlegt wurde, auf andere Interessen als 

solche der Österreichischen Bundesbahnen nur nach Maß

gabe besonderer Bundesgesetze Rücksicht zu nehmen. 

Da meine Ermittlungen ergeben haben, daß eine Wie~~
eröffnung der genannten Haltestelle im Hinblick auf das 

zu erwartende geringe Verkehrsaufkommen den betriebs

wirtschaftlichen Interessen d~r Österreichischen Bundes

bahnen zuwiderlaufen würde und ein B,undesgesetz nicht 

existiert, das die Handhabe bieten würde, in diesem Falle 

auf andere Interessen Rücksicht zu nehmen, fehlt mir 
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.bedauerlichervJeise die rechtliche Handhabe 9 die 

Österreichischen Bundesbahnen zu einer Revision 

ihres in dieser reinen Geschäftsführungsangelegenheit 

vertretenen Standpunktes zu bewegen. 

Eine \'liedererrichtung der Haltestelle Kaisersberg / 

St.Stefan fUr einzelne ZUge k~me also nur in Form 

einer Interessentenhaltestelle in Frage. Die dafUr 

eintretenden Interessenten (Gemeinde, Firmeri, etc.) 

hätten allerdings die damit verbundenen Kosten zu 

tragen. 

Wien, am 28.Juni 1971 
Der Bundesminister: 

581/AB XII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




